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GmbH oder AG – als Führungsgesell-
schaft zur Führung eines Unterneh-
mens eingesetzt werden. Bei dieser 
Gestaltung kann – je nach Sachverhalt 
und Ausgestaltung – insbesondere 
eine Befreiung von der paritätischen 
Arbeitnehmermitbestimmung und 
von der Pflicht zur Veröffentlichung 

eines Konzernabschlusses erreicht 
werden.

Familienstiftungen kommen bevor-
zugt in der Unternehmensnachfolge 
von Familienunternehmen zum Ein-
satz. Hier kann insbesondere die 
Gründung einer sogenannten Dop-
pelstiftung, das heißt einer Famili-

enstiftung und – daneben – einer 
gemeinnützigen Stiftung, zwischen 
denen die Gewinn- und Stimmrechte 
im Unternehmen verschieden aufge-
teilt werden, sowohl die Fortführung 
des Familienunternehmens sichern 
als auch die Erbschaftsteuerlast redu-
zieren.

Eintragung eines Testamentsvollstreckervermerks  
in das Handelsregister  
Prof. Dr. Rainer Lorz, LL.M, Rechtsanwalt

BGH, Beschluss vom  
14.02.2012 – II ZB 15/11

BGB § 2209; HGB § 106 Abs. 2 
Nr. 1, § 177

Ist über den Nachlass eines Kom-
manditisten Dauertestaments-
vollstreckung angeordnet, so ist 
auf Antrag des Testamentsvoll-
streckers ein Testamentsvollstre-
ckervermerk in das Handelsregis-
ter einzutragen. 
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Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Die Anordnung einer Testamentsvoll-
streckung gehört regelmäßig zu den 
tragenden Bestandteilen des Unter-
nehmertestaments. Während beim 
gesetzlichen Regelfall der Abwick-
lungstestamentsvollstreckung die 
streitfreie Bewirkung der Auseinan-
dersetzung unter den Erben im Vor-
dergrund der Überlegungen steht, 
rückt die dauerhafte Verwaltung des 
Nachlasses in den Vordergrund, wenn 
die eingesetzten Erben – etwa auf-
grund noch geringen Alters oder noch 
fehlender beruflicher Erfahrung – 

Familienunternehmen

zumindest für einen Übergangszeit-
raum von dessen Verwaltung aus-
geschlossen werden sollen. Dieser 
Gesichtspunkt spielt insbesondere 
dann eine Rolle, wenn für den Fall des 
vorzeitigen, unerwarteten Unterneh-
mertodes mit Hilfe der Anordnung 
einer Dauer- oder Verwaltungstes-
tamentsvollstreckung eine sachge-
rechte und effiziente Fremdverwal-
tung des Unternehmens für einen 
bestimmten Zeitraum sichergestellt 
werden soll. Hier war lange umstrit-
ten, inwieweit sich die erbrechtlich bis 
zur gesetzlichen Höchstdauer von 30 
Jahren (vgl. § 2210 BGB)  zulässige 
dauerhafte Fremdverwaltung von 
unternehmerischen Beteiligungen 
mit dem gesellschaftsrechtlichen Haf-
tungsgefüge verträgt. Insbesondere 
die dauerhafte Fremdverwaltung der 
Beteiligung eines persönlich haften-
den Personengesellschafters sieht sich 
haftungsrechtlichen Bedenken ausge-
setzt, die weiterhin den Rückgriff auf 
kautelarjuristische Ersatzkonstrukti-
onen erforderlich machen (vgl. Lorz 
in Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, 
HGB, 2. Aufl., § 139 Rdnr. 66 ff.). 
In Bezug auf die Beteiligung eines 
Kommanditisten hat der BGH mit 
seinem grundlegenden Beschluss vom 
03.07.1989 (BGHZ 108, 187, 191 ff.) 
hingegen Klarheit geschaffen: Eine 

Dauertestamentsvollstreckung wird 
hier als zulässig angesehen, sofern 
die übrigen Gesellschafter einverstan-
den sind oder der Gesellschaftsver-
trag diese Fremdverwaltung erlaubt. 
Bei den kraft Gesetzes vererblichen 
Kapitalgesellschaftsanteilen ist eine 
Testamentsvollstreckung ohnehin per 
se zulässig, sofern die Satzung keinen 
expliziten Ausschluss enthält. 

Die weitergehende Frage, ob die 
Anordnung einer Dauertestaments-
vollstreckung durch die Eintragung 
eines Testamentsvollstreckervermerks 
im Handelsregister verlautbart wer-
den kann, um dritte Parteien auf diese 
Weise von der Fremdverwaltung in 
Kenntnis zu setzen, hatte der BGH 
bislang offengelassen und nunmehr 
beantwortet. 

Entscheidungsgründe und 
weitere Hinweise

In dem zu entscheidenden Fall war 
eine Dauertestamentsvollstreckung 
über die Anteile an einer GmbH & Co. 
KG angeordnet worden. Nachdem 
der Antrag des eingesetzten Testa-
mentsvollstreckers auf Eintragung 
eines entsprechenden Vermerks im 
Handelsregister vom Registergericht 
abgelehnt worden war, verfolgte der 
Testamentsvollstrecker diese Eintra-
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gung im Wege der nach § 70 Abs. 2 
Nr. 2 FamFG vom Oberlandesgericht 
zugelassenen Rechtsbeschwerde wei-
ter. Somit hatte der BGH die Rechts-
frage zu beantworten, ob bei einer 
Vererbung eines Kommanditanteils 
mit Anordnung der Testamentsvoll-
streckung ein entsprechender Ver-
merk („Es ist Testamentsvollstreckung 
angeordnet“) in das Handelsregister 
eingetragen werden kann. Diese Frage 
bejahte das Gericht in Übereinstim-
mung mit der wohl überwiegenden 
Auffassung im Schrifttum, jedoch in 
Abweichung von einer in 1995 ergan-
genen Entscheidung des Kammerge-
richts (vgl. KG vom 04.07.1995, ZEV 
1996, 760 m. abl. Anm. Schaub). 

Die jetzt ergangene Entscheidung 
liegt auf der Linie des BGH zum 
Umfang eintragungsfähiger Tatsa-
chen und Rechtsverhältnisse. Dem-
nach werden auch über das gesetzlich 
vorgesehene Maß hinausgehende 
Eintragungen zugelassen, wenn ein 
erhebliches Bedürfnis des Rechtsver-
kehrs an der entsprechenden Infor-
mation besteht. Ein solches Bedürfnis 
bejahte das Gericht im vorliegenden 
Fall, vor allem mit Blick auf das Recht 

des Testamentsvollstreckers, über 
den Anteil zu verfügen (§§ 2205, 
2211 BGB) sowie im Hinblick auf die 
durch die Testamentsvollstreckung 
geschaffenen Haftungsverhältnisse. 
Die Anordnung der Testamentsvoll-
streckung bewirkt nämlich, dass die 
Eigengläubiger des Gesellschafterer-
ben nicht auf das Nachlassvermögen 
Zugriff nehmen können (vgl. § 2214 
BGB). Haftungsrechtliche Auswir-
kungen hat die Anordnung der Tes-
tamentsvollstreckung auch insoweit, 
als der Testamentsvollstrecker nicht 
berechtigt ist, die Haftsumme des als 
Kommanditisten in die Gesellschaft 
nachgerückten Erben ohne dessen 
Zustimmung zu erhöhen. Unter 
Berücksichtigung dieser Überlegun-
gen bejahte der BGH das berechtigte 
Interesse des Rechtsverkehrs daran, 
über die angeordnete Testamentsvoll-
streckung unterrichtet zu werden. 

Für die Praxis ist mit dieser Entschei-
dung die Notwendigkeit verbunden, 
mit dem durch den Erbfall eingetrete-
nen Gesellschafterwechsel auch eine 
etwaige Testamentsvollstreckung 
zum Handelsregister anzumelden. 
Dies gilt zumindest für den Fall einer 

Dauer- oder Verwaltungstestaments-
vollstreckung, bei der die Verwaltung 
des Nachlasses für einen bestimmten 
Zeitraum zum Selbstzweck erhoben 
wird. In Bezug auf die Rechtslage bei 
einer Abwicklungstestamentsvoll-
streckung hat der BGH keine Aus-
sage getroffen. Vor voreiligen „Erst-
recht“-Schlüssen ist hier allerdings 
zumindest dann zu warnen, wenn der 
Kommanditanteil gemäß dem gesetz-
lichen Regelfall (vgl. § 177 HGB) auf 
den oder die Erben übergeht. Da die 
Kommanditbeteiligung im Wege der 
Sonderrechtsnachfolge in Höhe der 
jeweiligen Erbquote auf die Erben 
übergeht, also insoweit keine Erben-
gemeinschaft entsteht, bleibt eine 
solche Abwicklungstestamentsvoll-
streckung zumindest in Bezug auf den 
Anteil selbst ohne Bedeutung, da hier 
nichts auseinandergesetzt werden 
muss. Gleiches gilt auch für den Fall 
der sog. qualifizierten Nachfolge-
klausel, bei der nur einzelne Erben 
nachrücken dürfen. Ein Bedürfnis 
für die Eintragung eines Testaments-
vollstreckervermerks sollte hier also 
regelmäßig nicht gegeben sein. 

Quicklink: uw120601

Satzungsdurchbrechung – Zu den Wirksamkeitsvorausset-
zungen eines von der gesellschaftsrechtlichen Regelung 
abweichenden Gewinnverwendungsbeschlusses
Dr. Sabine Funke, Rechtsanwältin und Notarin; Dr. Olaf Gerber, Rechtsanwalt und Notar

OLG Dresden, Beschluss v.  
09.11.2011 – 12 W 1002/11

GmbHG §§ 29, 46  
Nr. 1, 53, 54

1.  Gewinnver wendungsbe -
schlüsse, insbesondere zur 
Bi ldung von Rücklagen, 
erschöpfen sich nicht in der 
Maßnahme, sondern entfalten 
Dauerwirkung. 

2. Satzungsdurchbrechende 
Gewinnver wendungsbe -
schlüsse bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der notariellen 
Beurkundung und der Eintra-
gung in das Handelsregister. 
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Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Die Entscheidung des OLG Dresden 
betrifft das in der gesellschaftsrecht-
lichen Praxis häufig vorkommende 
Thema sog. satzungsdurchbrechen-
der Gesellschafterbeschlüsse. Als 
satzungsdurchbrechend bezeichnet 
man einen Gesellschafterbeschluss, 
der eine Regelung enthält, die zum 
Gesellschaftsvertrag im Widerspruch 
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